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Uranbergbau – Atommüll: 

Die Uranbergbau-Altlasten aus der 

früheren DDR hinterließen starke 

Umweltveränderungen und weiträu-

mige Devitalisierungen. In Sachsen 

und Thüringen werden die Uran-

altlasten sehr unterschiedlich behan-

delt. Ein Bericht von Frank Lange. 
Seite 7 

Atomwirtschaft: 

70 Prozent des Atomstroms werden 

in nur fünf Ländern produziert. 

Am 12. September 2017 wurde der 

neue World Nuclear Industry 

Status Report veröffentlicht. Er 

beschreibt den anhaltenden 

Niedergang der Atomindustrie. 
Seite 15 

Medizinische Strahlenbelastung: 

Vorschriftswidrig werden 

Röntgenpässe nicht angeboten. Das 

Landesamt für Arbeitsschutz, 

Gesundheitsschutz und technische 

Sicherheit Berlin überprüfte den 

CT-Betrieb in Berliner Kliniken 

der Notfallversorgung. 
Seite 15 

Zusammenfassung 

Seit einigen Jahren besteht 

Konsens dahingehend, dass 

die Zwischenlagerung wärme-

entwickelnder Abfälle (also 

vorwiegend abgebrannte Brenn-

elemente) in Deutschland ver-

längert werden muss, weil ein 

Endlager nicht rechtzeitig zur 

Verfügung stehen wird. Diese 

Verlängerung bringt Proble-

me, weil die zur Lagerung er-

forderlichen Nachweise nur 

für den ursprünglich vorgese-

hen Zwischenlagerzeitraum von 

maximal 40 Jahren geführt 

wurden. In dieser Arbeit wird 

aus wissenschaftlicher Sicht 

diskutiert, welche Forderun-

gen die Umweltbewegung aus 

sicherheitstechnischem Blick-

winkel an eine verlängerte 

Zwischenlagerung stellen soll-

te. Es wird aufgezeigt, dass 

Forderungen nach Heissen Zel-

len an allen Zwischenlager-

standorten wenig zielführend 

sind, unter anderem weil die 

in Teilen der Umweltbewe-

gung verbreitete Meinung, ei-

ne nukleare Explosion in Cas-

toren sei aufgrund von Alte-

rungseffekten während der 

Zwischenlagerung möglich, 

kaum haltbar ist. Das Sicher-

heitsrisiko der Zwischenlage-

rung liegt nämlich weniger in 

anlageninternen Störfällen, son-

dern ganz überwiegend in Ein-

wirkungen von außen (EVA) / 

Störmaßnahmen und sonstigen 

Einwirkungen Dritter (SEWD), 

zum Beispiel (gezieltem) Flug-

zeugabsturz. Das hat seine Ur-

sache darin, dass das radioak-

tive Inventar eines Zwischen-

lagers zwar – auch im Ver-

gleich mit laufenden AKW – 

hoch ist, dass aber die trei-

benden Kräfte für eine Mobili-

sierung signifikanter Anteile 

des Inventars bei anlagenin-

ternen Störfällen im Zwischen-

lager nicht gegeben sind, wohl 

aber bei SEWD/EVA. 

Daher sollte die Umweltbe-

wegung schwerpunktmäßig Ent-

wicklungsarbeiten für Zwi-

schenlagerkonzepte mit erhöh-

tem SEWD/EVA-Schutz for-

dern, damit diese Optionen 

nicht  schon  wegen  fehlender 
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technischer Reife ausge-

schlossen werden müssen: Da 

einerseits kaum diesbezügli-

che Arbeiten laufen, anderer-

seits das Zeitfenster bis zur 

Entscheidung über eine zu-

künftige Zwischenlagerung mit 

maximal circa 10 Jahren recht 

eingeschränkt ist, sind ent-

sprechende Forderungen von 

hoher Dringlichkeit. Dringlich 

sind auch Forderungen nach 

durchgreifenden Verbesserun-

gen des SEWD-Schutzes bei 

Castortransporten. Unabhän-

gig von Sicherheitserwägun-

gen sind Forderungen nach 

detaillierter Untersuchung re-

präsentativer Castoren nach 25 

bis 30 Jahren Lagerzeit in 

vorhandenen Heißen Zellen 

sinnvoll, da die erforderlichen 

Nachweise für eine verlänger-

te Zwischenlagerung anders 

kaum überzeugend zu erbrin-

gen sind. Wegen der hohen 

Kosten werden solche Unter-

suchungen wohl unterbleiben, 

wenn sie nicht explizit einge-

fordert werden. Darüber hin-

aus ist eine Klärung des In-

ventars von circa 60 der 152 

in Jülich gelagerten AVR-

Castoren durch Untersuchun-

gen in Heißen Zellen ange-

zeigt, da es bezüglich deren 

Inventare inakzeptable Unsi-

Strahlentelex, Th. Dersee, Waldstr. 49, 15566 Schöneiche b.Bln. 
Postvertriebsstück, DPAG, „Entgelt bezahlt“ A 10161 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atommüll 
 

Verlängerte Zwischenlagerung 
wärmeentwickelnder Abfälle 
 
– ein wissenschaftlich orientierter Beitrag zur 
Positionsbestimmung der Umweltbewegung 
 
Von Dr. Rainer Moormann, Aachen* 
 

mailto:r.moormann@gmx.de


2  Strahlentelex  Nr. 738-739 / 10.2017 

cherheiten gibt. Eine Auswei-

tung des für die Umweltbe-

wegung arbeitenden Exper-

tenkreises ist anzuraten. 

Hintergrund 

Wärmeentwickelnde Abfälle 

werden in Deutschland in 

gusseisernen Castorbehältern 

mit Doppeldeckeldichtung zwi-

schengelagert, die sich in Tro-

ckenlagergebäuden befinden. 

Das Nasslager Obrigheim 

wird derzeit aufgelöst. Zwi-

schenlagerung ist notwendig, 

um den Zeitraum bis zur Auf-

nahmebereitschaft eines End-

lagers zu überbrücken; außer-

dem sinkt die Wärmeentwick-

lung während der Zwischen-

lagerung auf Werte, die für ein 

Endlager akzeptabel sind. Die 

Zwischenlager sind für eine 

Lagerzeit von 40 Jahren (Jü-

lich: 20 Jahre) genehmigt. 

In Deutschland müssen insge-

samt etwa 1.900 Castorbehäl-

ter zwischengelagert werden 

[10]. Die Tabelle 1 gibt einen 

Überblick zu diesen Castoren. 

Zum Verständnis der trotz ei-

nes Anteils (2002) von weni-

ger als 0,2 Prozent an der 

deutschen Atomstromerzeu-

gung großen Zahl von Hoch-

temperaturreaktor(HTR)-Cas-

toren ist anzumerken, dass die 

HTR-Castoren deutlich kleiner 

sind als Leichtwasserreaktor 

(LWR)-Castoren, und dass bei 

Kugelhaufenreaktoren der ge-

samte Graphitmoderator mit 

entsorgt werden muss, was zu 

einem etwa 40-fach größeren 

Atommüllvolumen verglichen 

mit LWR führt und die Ent-

sorgung enorm verteuert. 

Aktuell werden die in Tabelle 

2 beschriebenen Grundtypen 

von Zwischenlagern betrieben. 

Es ist offensichtlich, dass die 

Genehmigungen nicht bis zur 

Betriebsbereitschaft eines End-

lagers (geplant frühestens 2051, 

realistisch Jahrzehnte später) 

reichen. Eine Phase der ver-

längerten Zwischenlagerung 

ist daher zwingend. Von einer 

Zwischenlagerungsdauer von 

insgesamt bis zu 100 Jahren 

ist auszugehen. 

Aktuell besitzen zwei der be-

triebenen Lager keine Ge-

nehmigung – Brunsbüttel und 

Jülich. Dabei gibt es jedoch 

erhebliche Unterschiede: Jü-

lich, zweifellos das unsichers-

te deutsche Zwischenlager, 

bestand als einziges Lager den 

Stresstest 2013 nicht (schwere 

Mängel beim Schutz gegen 

Terrorismus und Erdbeben); 

es konnte formal nicht mehr 

geduldet werden, da es aus Si-

cherheitsgründen keine realis-

tischen Aussichten auf eine 

auch nur auf 3 Jahre befristete 

Verlängerung der Lagergeneh-

migung gibt. Diese Genehmi-

gung ist zwar seit Jahren be-

antragt, aber es gibt laut Ge-

nehmigungsbehörde wegen des 

unzureichenden Charakters und 

wegen qualitativer Mängel der 

Genehmigungsunterlagen kei-

ne Fortschritte. Es gibt Anzei-

chen, dass von Jülicher Seite 

sowohl die Verlängerung des 

aktuellen Lagers als auch der 

Neubau eines Lagers hinter-

trieben wurden. So äußerte der 

Aufsichtsratsvorsitzende des 

Forschungszentrums Jülich 

(FZJ), es sei notwendig, den 

Forschungsstandort Jülich „kern-

brennstofffrei“ zu machen und 

damit von imageschädigenden 

Altlasten zu befreien. Die 

formale Räumungsanordung 

von 2014 entspricht faktisch 

einer weiteren Duldung, da 

die unsichere Lagerung in Jü-

lich als alternativlos gilt. Ak-

tuell ist geplant, die 152 Jüli-

cher Castoren nach Ahaus 

(Einlagerungsgenehmigung 

wurde erteilt, Transportge-

nehmigung fehlt), und wegen 

der enormen Entsorgungs-

probleme von Kugelbrennele-

menten zusammen mit den 

303 Kugelcastoren des Thori-

um-Hoch-Temperatur-Reaktors 

(THTR) Hamm von dort spä-

ter zur Wiederaufarbeitung in 

eine militärische Anlage in 

den USA zu bringen. 

Brunsbüttel gehört demge-

genüber zum aktuell ver-

gleichsweise sichersten STEAG-

Lagertyp. Aufgrund eines Ur-

teils des Oberverwaltungsge-

richts (OVG) Schleswig wur-

de die Genehmigung 2013 

aufgehoben. Die Aufsichtsbe-

hörde duldet das Lager wei-

terhin formal (aktuell bis 

2018), da sie gute Aussichten 

für eine Neugenehmigung 

sieht. Dieser Neugenehmi-

gungsprozess ist weit fortge-

schritten, der Erörterungster-

min der Öffentlichkeitsbeteili-

gung fand im Juni 2017 statt. 

Zum OVG-Urteil ist anzu-

merken, dass es aufgrund von 

Ermittlungs- und Bewer-

tungsdefiziten gefällt wurde, 

nicht (im Unterschied zur Si-

tuation in Jülich) aufgrund 

von konkreten Sicherheitsde-

fiziten [11], die andererseits 

aber nicht ausgeschlossen 

werden können. Eine Übertra-

gung des Urteils auf andere 

Lager, bei denen diese Defizi-

te sogar verstärkt auftreten 

und schwere Sicherheitsdefizi-

te wahrscheinlicher sind, 

scheint wegen des Bestands-

schutzes der Genehmigungen 

und der im Vergleich zu 

AKW geringeren Auswirkun-

gen wenig aussichtsreich [11]. 

Im Einzelnen bemängelte das 

OVG, dass: 

• Kriterien zur Umsiedlung 

bei der Sicherheitsermittlung 

unberücksichtigt blieben, 

• die angenommene Brand-

dauer beim Flugzeugabsturz 

nur 80 Prozent der Fälle ab-

deckt (statt wie allgemein üb-

lich 95 Prozent), 

• der Flugzeugtyp A380 

nicht berücksichtigt wurde, 

• die Wirkung panzerbre-

chende Waffen des neuesten 

Typs nicht transparent unter-

sucht wurde. 

Es ist jedoch auch darauf hin-

zuweisen, dass das Gericht in 

den meisten strittigen Punkten 

der Argumentation von Be-

treibern und des Bundesamtes 

für Strahlenschutz (BfS) folg-

te, zum Beispiel bedauerli-

cherweise beim so sensiblen 

Aspekt eines flachen Anflug-

winkels eines Flugzeugs. 

Berücksichtigt man noch die 

Reserven bei der Dosisermitt-

lung und bei Gegenmaßnah-

men (Mauer), halte ich es ins-

gesamt für wenig wahrschein-

lich, dass eine Neugenehmi-

gung aus sicherheitstechni-

schen Gründen versagt wer-

den kann und wird – was ich 

rein aus Sicherheitssicht aber 

für durchaus problematisch 

Tabelle 1: Anzahl der zwischenzulagernden Castoren 

Inhalt Anzahl 

LWR-Brennelemente ca. 1.100 

Kokillen aus Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) ca. 291 

Kugelbrennelemente aus HTR 455 

Brennelemente aus Forschungsreaktoren o.Ä. ca. 55 

Brennelemente früherer Versuchsreaktoren 4 
 

Tabelle 2: Grundtypen von Zwischenlagern 

Typ genehmigt bis 
(Jahr) 

Deckenstärke 
Stahlbeton (cm) 

STEAG 
(Brunsbüttel......) 

2042 - 2047 130 cm 

WTI (Wissenschaft-
lich-Technische 
Ingenieurberatung 
GmbH) (Biblis...) 

2046 - 2047 55 cm 

Tunnelkonzept 
(Neckarwestheim) 

2046 Tunnelröhren aus 
Stahlbeton (80 
bis 150 cm), 
Erdüberdeckung 

Zentrale ZL (Ahaus, 
Gorleben, Lubmin) 

2034 - 2039 20 bis 25 cm 
(Ahaus) 

Jülich genehmigungs-
los seit 2013, 
Räumungsanord-
nung 2014 

nur Wärme-
dämmung, 
kein Stahlbeton 
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halte. Eine neuerliche gericht-

liche Aufhebung einer Ge-

nehmigung in Brunsbüttel 

würde zudem faktisch das ge-

samte Zwischenlagerungskon-

zept in Deutschland ad absur-

dum führen, da es den sicher-

heitstechnisch besten Lagertyp 

betrifft. Für ein Urteil mit so 

weitreichenden Konsequenzen 

reichen meiner Meinung nach 

die vom OVG akzeptierten 

Defizite, soweit sie im neuer-

lichen Genehmigungsantrag 

nicht ausreichend beseitigt 

sein sollten, bei realistischem 

Blick auf den Rechtsalltag 

kaum aus. 

Sollte es andererseits zu einer 

bestandskräftigen Neugeneh-

migung in Brunsbüttel kom-

men, könnte sich das OVG-

Urteil von 2013 sogar als Pyr-

rhussieg für die Umweltbewe-

gung erweisen, da eine Neu-

genehmigung dem STEAG-

Lagertyp automatisch den 

zum Genehmigungszeitpunkt 

gültigen Stand von Wissen-

schaft und Technik bescheini-

gen würde, was die Wei-

ternutzung aller Lager dieses 

Typs in der Phase einer ver-

längerten Zwischenlagerung 

wesentlich erleichtern würde. 

Insgesamt scheint mir, dass 

die Bedeutung des OVG-

Urteils in der Umweltbewe-

gung aktuell eher überschätzt 

wird. Als zentrale Aspekte se-

he ich an, dass das Gericht 

verdeutlicht hat, dass offen-

sichtliche Genehmigungsfeh-

ler nicht akzeptiert werden 

und dass SEWD eine zentrale 

Bedeutung zukommt. Letzte-

res darf als Hinweis gewertet 

werden, dass die weniger als 

das STEAG-Konzept gegen 

SEWD geschützten anderen 

Lagertypen kaum Aussichten 

auf eine Verlängerung haben – 

es sei denn, die Genehmi-

gungsanforderungen werden 

gesetzlich aufgeweicht. 

Wichtig erscheint mir, aus 

dem ausgeprägten Negativbei-

spiel Jülich die richtigen 

Schlüsse zu ziehen: Ein un-

strittig unsicheres Zwischen-

lager wird über Jahre faktisch 

nicht nur weiter geduldet, 

sondern es wird von der Auf-

sichtsbehörde auch kein aus-

reichender Druck auf die Be-

treiber ausgeübt, hier für Ab-

hilfe (Neubau in Jülich) zu 

sorgen. Der unsichere Zustand 

des Lagers und die Unmög-

lichkeit einer Genehmigungs-

verlängerung sind seit mindes-

tens 2006 bekannt. Formal ist 

allerdings schon die fahrlässi-

ge ungenehmigte Aufbewah-

rung von Kernbrennstoff mit 

Freiheitsentzug strafbewehrt. 

Die Staatsanwaltschaft Aachen 

hat dennoch Ermittlungen we-

gen der fahrlässigen Herbei-

führung einer ungenehmigten 

Aufbewahrung von Kern-

brennstoff abgelehnt. Gestützt 

wurde das auf ein Gutachten 

der Aufsichtsbehörde, gemäß 

dem die Aufbewahrung zwar 

ungenehmigt und nicht gedul-

det sei, aber alternativlos und 

damit nicht rechtswidrig sei. 

Dieses Vorgehen dürfte als 

Freibrief für einen lässigen 

Umgang mit Genehmigungs-

verlängerungen auch bei ande-

ren Zwischenlagern verstan-

den werden. Es wird eine 

wichtige Aufgabe der Um-

weltbewegung sein, solchen 

Entwicklungen entgegenzu-

steuern. 

Sicherheitsaspekte von 
Zwischenlagern 

Um Anforderungen an eine 

verlängerte Zwischenlagerung 

belastbar begründen zu kön-

nen, ist zuerst ein Überblick 

zu deren Sicherheit erforder-

lich. Dabei sind zwei Ge-

sichtspunkte von Interesse: 

zum einen das radiotoxische 

Inventar und zum anderen die 

Mechanismen, die zu seiner 

Freisetzung in die Umgebung 

führen können. 

Hinsichtlich des Inventars ist 

die Antwort einfach: Von den 

in AKW-Störfällen risikodo-

minierenden Nukliden Jod-

131, Cäsium-137 und Stronti-

um-90 sind die beiden Letzte-

ren wegen ihrer relativ langen 

Halbwertszeit von rund 30 

Jahren noch in erheblichen 

Mengen im Zwischenlager 

vorhanden. Das Inventar an 

diesen Nukliden in einem 

Castor mit Leichtwasserreak-

tor(LWR)-Brennelementen 

liegt abhängig von Beladung 

und Abklingzeit bei rund 109 

Gigabecquerel (GBq). Für die 

meisten Zwischenlager gilt da-

mit sogar, dass sie deutlich 

mehr an diesen beiden Nukli-

den enthalten als der Kern ei-

nes in Betrieb befindlichen 

großen Leichtwasserreaktors. 

Aus dem Blickwinkel der Ra-

diotoxizität erfordern Zwi-

schenlager daher höchste 

Aufmerksamkeit. Neben die-

sen Nukliden enthalten Casto-

ren noch hohe Aktivitäten ei-

niger leicht flüchtiger Nuklide 

wie Krypton-85 und Tritium, 

die aber weit weniger radioto-

xisch sind. Zur quantitativen 

Einordnung der Radiotoxizität 

bietet das deutsche Strahlen-

schutzrecht zwei Grenz- bzw. 

Richtwerte an: Zum einen die 

Störfallplanungswerte, welche 

für Auslegungsstörfälle in 

Nuklearanlagen nicht über-

schritten werden dürfen (hin-

reichende Schadensvorsorge), 

da Auslegungsstörfälle nur bei 

deren Unterschreitung als be-

herrscht gelten, sowie die 

Eingreifrichtwerte für Notfall-

schutzmassnahmen im ausle-

gungsüberschreitenden Bereich. 

Die zugehörenden Dosiswerte 

sind zwar von ähnlicher Grö-

ße, werden aber sehr unter-

schiedlich berechnet und sind 

daher nicht vergleichbar. Ta-

belle 3 enthält die maximal 

zulässigen Emissionen, damit 

die vorgenannten Grenz- und 

Richtwerte bei einem Auf-

punkt von 100 Metern vom 

Emissionspunkt nicht über-

schritten werden und zwar für 

Emissionshöhen von 20 und 

50 Metern [7]. Sie gelten für 

die kritische Bevölkerungs-

gruppe für die Emission je-

weils eines Nuklides. Bei 

mehreren Nukliden sind die 

Emissionen entsprechend ver-

ringert. Während die Emissi-

onswerte für die Störfallpla-

nungswerte als scharfe Grenz-

werte zu verstehen sind, sind 

die Eingreifrichtwerte so zu 

verstehen, dass die Notfall-

schutzmaßnahmen ausgeschlos-

sen werden können, wenn die 

entsprechenden Emissionen 

nicht überschritten werden. 

Die real zulässigen Emissio-

nen liegen in der Regel höher, 

da sie von der Besiedlung und 

der aktuellen Wetterlage abhän-

gen. 

Für Krypton-85 liegen die 

zum Erreichen der Störfall-

planungswerte erforderlichen 

Emissionen um mehr als 5 

Größenordnungen höher. 

Hingewiesen sei auf den nied-

rigen Eingreifrichtwert für die 

Umsiedlung im Vergleich zur 

Evakuierung für Cäsium (Cs). 

Dass die Umsiedlung bei den 

SEWD-Untersuchungen für 

Zwischenlager unberücksich-

tigt blieb, und dass die Ge-

nehmigungsbehörde BfS das 

mitgetragen hat, erscheint mir 

wenig vertrauenerweckend in 

Hinblick auf ein am Sicher-

heitsbedürfnis der Bevölke-

rung orientiertes Genehmi-

gungsverfahren. Der sehr 

niedrige Eingreifrichtwert/Eva-

kuierung von Strontium (Sr) 

kommt wegen der guten 

Strontium-Rückhaltung bei 

Temperaturerhöhung (siehe 

unten) wohl nur bei Hohlla-

dungsbeschuss mit Brenn-

stoffpulverisierung zum Tra-

gen. Sollte Strontium dabei al-

lerdings unberücksichtigt ge-

blieben sein, wäre das ein wei-

Tabelle 3: Grenz-/Richtwerte bei Störfällen; Werte in Gigabecquerel (GBq; 1 GBq = 1 Milliarde 
Becquerel) für 20 (50) Meter Emissionshöhe und 100 Meter Entfernung 

Nuklid Störfallplanungswert 
erreicht bei  

Eingreifrichtwert 
Evakuierung 
erreicht bei 

Eingreifrichtwert 
Umsiedlung erreicht 
bei 

Strontium-90 1,4 (2,2) GBq 1000 (2000) GBq >> Evakuierung 

Cäsium-137 30 (50) GBq 26.000 (50.000) GBq 2500 (3500)GBq 
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terer Grund, am sicherheits-

orientierten Ablauf von Ge-

nehmigungen zu zweifeln. Die 

beiden genannten niedrigen 

Eingreifrichtwerte müssten 

nämlich jedem Experten für 

Dosisermittlung bekannt sein. 

Weniger klar ist die Lage bei 

den Freisetzungsmöglichkei-

ten. Die Inventare liegen 

überwiegend eingeschlossen 

in das Kristallgitter der Uran-

dioxidmatrix vor. Anteile von 

jeweils weniger als 1 Prozent 

(Cs, Sr) befinden sich im Zwi-

schenraum von Pellets und 

Hüllrohren beziehungsweise 

auf Korngrenzen der Pellets 

und sind daher leichter mobi-

lisierbar. Hohe Freisetzungen 

aus der Urandioxidmatrix er-

fordern Temperaturen über 

1750°C oder mechanische 

Zerstörung und Pulverisierung 

der Brennstoffpellets. Das ra-

diologisch besonders bedenk-

liche Sr-90 wird bei Tempera-

turen über 1400°C auch aus 

den leichter mobilisierbaren 

Zuständen kaum verflüchtigt. 

Das gilt allerdings nur einge-

schränkt für einige Jülicher 

Castoren, da störfallbedingt 

im Reaktorbetrieb des Ver-

suchsreaktors Jülich (AVR) 

bereits in großem Umfang 

hoch mit Strontium beladener 

Feinststaub entstanden ist. 

Außerdem enthalten etwa 80 

Prozent der Jülicher Brenn-

elemente keine oxidische, son-

dern eine carbidische Uran-

matrix, aus der die Strontium-

freisetzung bei deutlich nied-

rigeren Temperaturen einset-

zen könnte. Ähnliches gilt für 

metallische Forschungsreak-

torbrennelemente. Beim Cäsi-

um liegen die zur merklichen 

Verflüchtigung erforderlichen 

Temperaturen aus den leichter 

mobilisierbaren Anteilen mit 

über 800°C deutlich niedriger. 

Der Siedepunkt der anzuneh-

menden stabilsten Cs-Verbin-

dung CsOH liegt nämlich bei 

circa 1250°C. Schon bei lang-

andauernden Bränden könnte 

es also zu einer teilweisen 

Verflüchtigung von Cäsium 

kommen. Auch Kr-85 mit sei-

nem Siedepunkt von -152°C 

bleibt im Normalbetrieb eines 

Zwischenlagers großenteils in 

der Uranoxidmatrix einge-

schlossen, wie die Nachunter-

suchung eines Castorbehälters 

in den USA zeigte. Allerdings 

könnten bereits mechanische 

Effekte die leichter mobili-

sierbaren Korngrenzenanteile 

im Prozentbereich mobilisie-

ren. 

Bezüglich der Freisetzung in 

die Umgebung ist zu berück-

sichtigen, dass neben der Uran-

oxidmatrix noch die Brenn-

stabhüllen und das Doppelde-

ckeldichtungssystem des Cas-

tors als Barrieren vorhanden 

sind. Während nach gegen-

wärtigem Stand der Kenntnis 

ein Versagen von Brennstab-

hüllen im ungestörten Zwi-

schenlagerbetrieb nicht auszu-

schließen ist, gibt es keine 

Anhaltspunkte für ein syste-

matisches Versagen des Dop-

peldeckeldichtungssystems 

oder für ein Versagen beider 

Deckel aus gemeinsamer Ur-

sache. Denkbar wäre Letzteres 

nur, wenn es durch Alterungs-

effekte oder Ähnliches zur 

Rekritikalität im Castor mit 

nuklearen Explosionen kom-

men könnte. Das wird von 

Teilen der Umweltbewegung 

zwar neuerdings unterstellt 

[3,4], hält aber, wie separat 

gezeigt wird, einer kritischen 

Überprüfung kaum stand. Bei 

einem unterstellten Versagen 

beider Deckeldichtungen wäre 

zwar auch ohne Tempera-

turerhöhung eine größere Kr-

85 Emission anzunehmen, die-

se würde aber nicht zur 

Überschreitung des Störfallpla-

nungswerts/Eingreifrichtwerts 

für die Evakuierung führen. 

Aus dieser Charakterisierung 

der Freisetzungsmöglichkeiten 

lässt sich ableiten, dass kata-

strophale Freisetzungen im 

Zwischenlager nur durch 

Einwirkungen von außen 

(EVA) anzunehmen sind, da 

die für AKW typischen anla-

geninternen Freisetzungsme-

chanismen wie Kernschmelze 

aufgrund der Nachzerfalls-

wärme, Kritikalitätsstörfälle 

oder Corebrände nicht existie-

ren. Für anlageninterne Ereig-

nisse sind Voraussetzungen 

für hohe Freisetzungen wie 

hohe Temperaturen (fehlende 

Brandlasten) oder schwerste 

mechanische Beschädigungen 

einschließlich der Dichtungen, 

nicht erkennbar. Brände des 

Graphits der Jülicher/Ahauser 

Kugelcastoren würden Tem-

peraturen über 550°C und of-

fene Castoren erfordern, was 

ohne EVA kaum zu erwarten 

ist. Flugzeugabsturz mit Kero-

sinbrand kann demgegenüber 

die Rückhaltebarrieren eines 

Zwischenlagers durch mecha-

nische und thermische Ein-

wirkungen erheblich beein-

trächtigen, vor allem, wenn 

man Szenarien betrachtet, die 

über diejenigen hinausgehen, 

welche im vorgenannten 

OVG-Urteil maßgeblich wa-

ren. Von den deutschen Zwi-

schenlagern brechen nur die 

STEAG-Lager beim flachen 

Aufprall eines Großflugzeugs 

nicht zusammen; allerdings 

durchschlagen auch hier die 

harten Flugzeugteile die De-

cke und führen zu mechani-

schen Castorbeschädigungen 

sowie Kerosineintritt und -

brand. Ähnlich Problemati-

sches gilt etwa für einen Be-

schuss mit Hohlladungsge-

schossen, welche unstrittig ei-

nen Teil des radioaktiven In-

ventars zerstäuben könnten. 

Es versteht sich wohl von 

selbst, dass eine SEWD-

Attacke beim Castortransport 

noch erheblich leichter auszu-

führen ist als in einem Zwi-

schenlager. 

Für die Umweltbewegung be-

deutet das, dass Forderungen 

nach einer sicheren Zwischen-

lagerung sich vornehmlich am 

EVA/SEWD-Schutz zu orien-

tieren haben und weniger an 

anlageninternen Ereignissen 

(Alterung etc.) des Zwischen-

lagers. 

Exkurs: Sind nukleare 
Explosionen im Zwischen-
lager anzunehmen? 

Während im AKW eine kriti-

sche/überkritische Anordnung 

zum Betrieb unvermeidlich 

ist, ist eine Nähe zu kritischen 

Zuständen im Zwischenlager 

aus Sicherheitsgründen prin-

zipiell unerwünscht. Um 2000 

wurden diverse Untersuchun-

gen zur Kritikalitätssicherheit 

in Zwischenlagern durchge-

führt [13], mit dem Ergebnis, 

dass bei Beachtung bestimm-

ter Regeln und Gegenmaß-

nahmen eine Rekritikalität im 

Zwischenlager de facto auszu-

schließen ist. Das gilt aller-

dings nicht für Endlager, und 

auf diesem Gebiet wird weiter 

intensiv gearbeitet [6]. Gene-

rell ist festzustellen, dass 

• die Neigung zu Kritikalität 

bis etwa 100 Jahre nach 

Brennelemententnahme aus 

dem Reaktor deutlich ab-

nimmt, um dann langsam (bis 

etwa 20.000 Jahre) wieder an-

zusteigen [6]. Für Zwischen-

lagerung ist das günstig. 

• aus den Castorinventaren 

mit Brennelement-Zielabbrand 

sich im Zwischenlager keine 

kritische Anordnung erzielen 

lässt; gleiches gilt für Casto-

ren mit Kokillen aus der Wie-

deraufarbeitungsanlage (WAA; 

Borosilikatglas). 

• das Inventar unverbrauch-

ter Brennelemente demgegen-

über überkritisch werden 

kann, wenn es kompaktiert 

wird, das heißt wenn die Pel-

lets sich außerhalb der Hüll-

rohre ansammeln können. Um 

Rekritikalität auszuschließen, 

darf pro Castor nur eine be-

grenzte Menge an unver-

brauchtem Brennstoff vorhan-

den sein. 

• verbrauchte Brennelemen-

te viel stärker geschädigt sind 

und daher leichter brechen 

(was zur Pelletakkumulation 

führen kann) als die aus Kriti-

kalitätssicht problematische-

ren unverbrauchten Brenn-

elemente. 

• der Nachweis der Kritika-

litätssicherheit (Neutronenmul-

tiplikationsfaktor kleiner 0.95) 

im deutschen Genehmigungs-

verfahren auch für Störfälle 

(einschließlich Flugzeugab-

sturz mit Castoren, bei denen 

alle Hüllrohre gebrochen 

sind), zu führen ist. 

Es gibt keine belastbaren 

Hinweise, dass es ein Rekriti-

kalitätsproblem bei der tro-
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ckenen Zwischenlagerung ge-

ben könnte. Würde ein solches 

Problem existieren, zum Bei-

spiel wie in [3,4] als Folge 

von Alterung unterstellt, 

müsste das gegenwärtige Zwi-

schenlagerkonzept aufgegeben 

beziehungsweise um mindes-

tens eine zusätzliche Barriere 

erweitert werden, um kata-

strophale Freisetzungen zu 

vermeiden. Rekritikalität könn-

te nämlich alle aktuell vor-

handenen Freisetzungsbarrie-

ren außer Kraft setzen.  

Behauptungen aus der Um-

weltbewegung zur möglichen 

Rekritikalität im Zwischenla-

ger [3,4], wie sie auch bei der 

Ausarbeitung des BUND-

Eckpunktepapiers zur verlän-

gerten Zwischenlagerung [2] 

auftauchten, sollten daher 

sorgfältig belegt oder zurück-

genommen werden. Andern-

falls entstünde der Eindruck 

von Panikmache, eventuell 

um bestimmte Vorstellungen 

durchzusetzen. 

Unabhängig davon ist es sinn-

voll, Einsicht in alle Nachwei-

se zur Kritikalitätssicherheit in 

deutschen Zwischenlagern zu 

verlangen. 

Alterungsmanagement 
und Forderungen nach 
Heissen Zellen 

Die aktuelle Zwischenlage-

rung ist nur bis zu einer Dauer 

von 40 Jahren genehmigt und 

eine ausreichende Basis für 

eine verlängerte Genehmigung 

ist noch zu erarbeiten. Eine 

Übersicht zu den offenen Fra-

gen hat die ESK bereits 2015 

vorgelegt. [1] Diese noch feh-

lenden Nachweise betreffen 

auch und vor allem Alte-

rungsvorgänge an Castoren 

und Brennelementen. Aller-

dings sind bisher keine offe-

nen Punkte bekannt, welche 

von hoher Sicherheitsrelevanz 

wären. Das heißt, das oben 

skizzierte Bild von der unter-

geordneten sicherheitstechni-

schen Bedeutung anlagenin-

terner Ereignisse in Frage stel-

len. Ein Castorbehälter wurde 

nach 15 Jahren Lagerung in 

den USA geöffnet und detail-

liert untersucht [8]; die Ergeb-

nisse zeigten keine gravieren-

den Abweichungen von den 

Erwartungen und in einigen 

Punkten, zum Beispiel Edel-

gasfreisetzung aus den Pellets, 

sogar ein günstigeres Verhal-

ten. Allerdings ist bisher nicht 

gesichert auszuschließen, dass 

Alpha-swelling von hochab-

gebrannten Brennstoffpellets 

bei verlängerter Zwischenla-

gerung zum Bruch von einzel-

nen Hüllrohren führen kann. 

Ähnliches gilt für Umorientie-

rungsvorgänge von Zirkonhy-

drid in den Hüllrohren. Würde 

dieses auftreten, würde das 

zwar eine spätere Umladung 

der Brennelemente in Endla-

gerbehälter erheblich erschwe-

ren, aber keine unmittelbaren 

Störfälle zur Folge haben. 

Letzteres liegt vor allem da-

ran, dass es keinerlei Hinwei-

se dafür gibt, dass das Dop-

peldeckelsystem der Castoren 

aufgrund anlageninterner Vor-

gänge zusätzlich vollständig 

versagen würde. Das Versa-

gen einer einzelnen Dichtung 

ist demgegenüber zu unterstel-

len, aber das Reparaturkon-

zept erlaubt den Austausch ei-

nes defekten Sekundärdeckels 

ohne Heisse Zelle*. Eine Re-

paratur am Primärdichtsystem 

erfordert demgegenüber eine 

Heisse Zelle, und damit in 

vielen Fällen Transporte. Al-

ternativ kann ohne Heisse Zel-

le ein Zusatzdeckel aufge-

schweißt werden. Vor dem 

Hintergrund der sehr geringen 

Wahrscheinlichkeit eines Dop-

peldeckelversagens aufgrund 

von Alterung und den im Ver-

gleich etwa zu SEWD gerin-

gen akuten sicherheitstechni-

schen Folgen dieses Ereignis-

ses erscheint das Reparatur-

konzept akzeptabel. 

Vor dem Hintergrund, dass 

eine aktuell unzureichende 

Vorbereitung auf die Endlage-

rung einer Verschiebung von 

Lasten auf spätere Generatio-

nen gleichkäme, darf das Alte-

rungsmanagement   der    Um- 

* Eine Heisse Zelle ist ein Bereich 

mit starker Strahlenabschirmung, 

kontrollierter Abgasführung sowie 

von außen bedienbaren Manipula-

toren. 

weltbewegung allerdings nicht 

völlig gleichgültig sein, auch 

wenn drängende Sicherheits-

fragen nicht tangiert sind. Da-

her erscheint es angemessen, 

wenn die Umweltbewegung 

die Öffnung und Nachunter-

suchung einzelner repräsenta-

tiver Castoren nach 25 bis 30 

Jahren Lagerung in vorhande-

nen Heissen Zellen verlangt. 

Wegen der hohen Kosten ist 

das bisher nicht geplant. Ohne 

solche Untersuchungen dürf-

ten die erforderlichen Nach-

weise für die verlängerte Zwi-

schenlagerung kaum gesichert 

zu führen sein. 

Eine Kernforderung aus der 

Umweltbewegung besteht ak-

tuell darin, alle deutschen 

Zwischenlager mit Reparatur- 

und Inspektionsmöglichkei-

ten, also Heissen Zellen, 

nachzurüsten [2]. Diese For-

derung wäre sicher berechtigt, 

wenn die in diesem Zusam-

menhang in der Umweltbewe-

gung diskutierte Rekritikalität 

(siehe oben) als Störfall anzu-

nehmen wäre. Solange dafür 

aber keine Belege existieren, 

erscheint diese Forderung 

überzogen und mindestens 

verfrüht: Es ist dabei zu be-

rücksichtigen, dass Heisse 

Zellen harte Nuklearanlagen 

mit nicht vernachlässigbaren 

Umweltauswirkungen sind, 

deren Entsorgung (wenn in 

Betrieb gewesen) erheblichen 

zusätzlichen Atommüllanfall 

zur Folge hat. Der Betrieb von 

Heissen Zellen erfordert zu-

dem eine hochqualifizierte 

Mannschaft von Operateuren. 

Die sicherheitstechnischen Vor-

teile von Heissen Zellen blei-

ben demgegenüber, wie zu 

Anfang dieses Kapitels ausge-

führt, begrenzt. Auf die risi-

kobestimmenden SEWD-Ereig-

nisse haben Heisse Zellen kei-

nen Einfluss, abgesehen da-

von, dass eventuelle einzelne 

(besonders SEWD-gefährdete) 

Transporte in externe Heisse 

Zellen unterbleiben können. 

Wolfgang Neumann begrün-

det seine Forderung nach 

Heissen Zellen (5.2 in [9]) 

damit, dass eine Vielzahl von 

chemischen Reaktionen auf-

grund von Verunreinigungen, 

Strahlung und erhöhten Tem-

peraturen im Castor möglich 

sind, die zu sicherheitsrele-

vanten Korrosionsprozessen 

führen könnten, im schlimms-

ten Fall bis zur Rekritikalität 

[4]. Es ist dabei zu bedenken, 

dass in der Zwischenlagerpha-

se die korrosionsfördernden 

Bedingungen ungleich viel 

schwächer ausgeprägt sind als 

während des AKW-Betriebs, 

was auch durch die ver-

gleichsweise lange Lagerpha-

se nicht kompensiert wird. 

Diese Einschätzung wird 

durch die vorher erwähnte 

US-Castor-Nachuntersuchung 

gestützt. Nach Diskussion be-

steht Konsens mit Wolfgang 

Neumann zur Sicherheitsrele-

vanz dahingehend, dass Alte-

rung allein nicht zu Freiset-

zungen führen wird, welche 

Notfallschutzmassnahmen er-

fordern. Neumann verweist 

aber darauf, dass eine Schutz-

pflicht auch gegen niedrigere 

Freisetzungen besteht und 

Heisse Zellen daher erforder-

lich sind. Bezüglich der Rele-

vanz solcher eventueller Frei-

setzungen besteht weiter Dis-

sens. 

Insgesamt wäre die Errichtung 

von vielen zusätzlichen Heis-

sen Zellen meiner Meinung 

nach eher kontraproduktiv und 

der damit verbundene Auf-

wand könnte an anderer Stelle 

sicherheitsbezogen viel effizi-

enter eingesetzt werden. Vor 

diesem Hintergund bietet es 

sich an, die Entwicklung einer 

gelegentlich diskutierten mo-

bilen Heissen Zelle oder Ähn-

liches zu fordern, um Castor-

transporte zu vermeiden. Soll-

te die verlängerte Zwischenla-

gerung auf wenige konsoli-

dierte Zwischenlager hinaus-

laufen, wäre neu zu diskutie-

ren, da eine geringe Zahl von 

neuen Heissen Zellen mit ei-

nem verbesserten Gesamtkon-

zept zielführender sein könnte. 

Der Umstand, dass die Um-

weltverbände Greenpeace und 

vor allem BUND die Frage 

der Heissen Zellen zu einem 

Konfliktpunkt mit der Bürger-

initiative Ahaus haben werden 
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lassen [5] und von Ahaus qua-

si den Verzicht auf den ver-

traglich geregelten Ausschluss 

von Heissen Zellen am Stand-

ort verlangen, erscheint mir 

aus sicherheitstechnischer Sicht 

völlig verfehlt und für das 

Arbeitsklima innerhalb der 

Anti-AKW-Bewegung sehr 

abträglich. 

Was die Umweltbewe-
gung zur verlängerten 
Zwischenlagerung 
konkret fordern sollte 

Neben den bereits skizzierten 

Forderungen nach Untersu-

chung repräsentativer Casto-

ren in vorhandenen Heissen 

Zellen und nach Entwick-

lungsarbeiten für eine mobile 

Heisse Zelle erscheinen fol-

gende Forderungen sinnvoll: 

• Konzeptentwicklung für 

Zwischenlager mit deutlich 

verbessertem SEWD-Schutz. 

Dieses ist eine Forderung von 

hoher Dringlichkeit, da Kon-

zeptentscheide für die verlän-

gerte Zwischenlagerung in 

circa 10 Jahren fallen müssen 

und solche alternativen Kon-

zepte aktuell noch nicht bau-

reif sind. Es ist aber unstrittig, 

dass zum Beispiel die oberflä-

chennahe unterirdische Zwi-

schenlagerung einen fast voll-

ständigen Schutz gegen Flug-

zeugabsturz bieten kann und 

auch den Schutz gegen Sabo-

tage verbessert. Allerdings ist 

diese Form der Lagerung, die 

in Deutschland erstmals schon 

vor circa 30 Jahren patentiert 

aber nie intensiv verfolgt wur-

de, erheblich teurer und könn-

te wegen ihrer erhöhten Si-

cherheit dazu verleiten, die 

Endlagersuche zu vernachläs-

sigen. Auch das Konzept vie-

ler separater halbunterirdi-

scher Bunker lässt einen ver-

besserten SEWD-Schutz er-

warten. Ohne den Druck der 

Umweltbewegung werden sol-

che Konzeptentwicklungen 

wohl unterbleiben, die Ent-

sorgungskommission (ESK) 

setzt jedenfalls bisher allein 

auf herkömmliche Lagerkon-

zepte [1].  

• Untersuchungen zur Ver-

besserung des SEWD-Schut-

zes bei Castortransporten. Wäh-

rend für die eigentliche Zwi-

schenlagerung Angriffe von 

Saboteuren durch technische 

Maßnahmen relativ einfach 

erschwert werden können und 

werden, erscheint ein Angriff 

zum Beispiel mit Hohlla-

dungsgeschossen auf Castoren 

immer noch recht einfach: 

Herkömmliche (im Darknet 

angebotene) Geschosse erlau-

ben mit hoher Treffsicherheit 

bis etwa 400 Meter Entfer-

nung ein Durchschlagen der 

Castorwände mit eventuell ka-

tastrophalen Folgen. Effizien-

te Gegenmaßnahmen sind da-

her mit hoher Dringlichkeit zu 

entwickeln. 

• Untersuchungen an Jüli-

cher Kugelcastoren. Für circa 

60 der 152 Jülicher Castoren 

ist der genaue Inhalt nicht be-

kannt: Bis 1983 konnte man 

nämlich weder die vielen ver-

schiedenen Brennelementty-

pen bei der Entnahme unter-

scheiden, noch den Abbrand 

halbwegs genau bestimmen. 

Daher wurde für diese Casto-

ren bezüglich des Inhaltes und 

des Abbrandes ein Mittelwert 

über den Zeitraum 1967 bis 

1983 angenommen. Hinzu kom-

men Störfälle im Reaktor 1974 

bis 1978, die zu extrem hohen 

Sr- und Cs-Freisetzungen aus 

den Brennelementen und zur 

Bildung von hochradioaktiven 

Stäuben geführt haben. Über 

den genauen Verbleib der ha-

varierten Brennelemente in 

den Castoren ist nichts be-

kannt. Es ist zu vermuten, 

dass solche Castoren nicht 

endlagerfähig sind. Eine Cha-

rakterisierung des Inhaltes 

dieser Castoren wäre in den 

Jülicher Heissen Zellen noch 

möglich, aber nicht mehr in 

Ahaus (wohin sie verbracht 

werden sollen). Diese Charak-

terisierung vor jeglichem 

Transport sollte eingefordert 

werden. 

Eine abschließende Diskussi-

on innerhalb der Umweltbe-

wegung ist darüber erforder-

lich, welches Sicherheitsni-

veau für die verlängerte Zwi-

schenlagerung minimal gege-

ben sein sollte und ob das zu 

Schließung/Neubau von Zwi-

schenlagern führen muss. Eine 

einheitliche Aussage dazu 

fehlt noch. Greenpeace ver-

langt zwar bereits den Lager-

neubau [12], aber der BUND 

hat sich noch nicht eindeutig 

festgelegt. Anhand der bisher 

geführten Diskussion lässt 

sich aber erkennen, dass min-

destens die Lager unterhalb 

des STEAG-Niveaus als inak-

zeptabel gelten, was ange-

sichts des geringen Schutzes 

gegen Flugzeugabsturz auch 

plausibel ist. Wenn das Kon-

sens wird, sollten vereinheit-

lichte Forderungen nach 

Schließung von Lagern mit 

unzureichendem Sicherheits-

level und Neubau bald erho-

ben werden. Das Zeitfenster 

dazu ist kurz, zumal die Situa-

tion in Lubmin schon kurzfris-

tig einen Lagerneubau er-

zwingen könnte – was das 

weitere Vorgehen präjudizie-

ren würde. 

Schlussbemerkung 

Eine Überarbeitung/Aktualisie-

rung des BUND-Eckpunkte-

papiers zur verlängerten Zwi-

schenlagerung nach einer 

transparenten Diskussionspha-

se erscheint mir angezeigt, da 

die dort gesetzten Schwer-

punkte teilweise nicht nach-

vollziehbar sind: Während die 

in der Umweltbewegung um-

strittene und eher zweitrangi-

ge Forderung nach Heissen 

Zellen konkret benannt wird, 

bleibt das Papier merkwürdig 

diffus in Hinblick auf erwart-

bare Forderungen, wie zum 

Beispiel die weniger sicheren 

Zwischenlager zu schließen. 

Es ist zu hoffen, dass hier 

nicht sachfremde Einflüsse 

wirksam waren, etwa Rück-

sichtnahme auf das starke En-

gagement des BUND bei der 

staatlich organisierten Endla-

gersuche. 

Des weiteren sei den Umwelt-

organisationen geraten, bei so 

komplexen und weitreichen-

den Fragestellungen wie hier 

auch Expertise außerhalb des 

üblicherweise befragten Krei-

ses einzuholen: Einige Haus-

experten der Umweltbewe-

gung scheinen mir nämlich 

nicht mehr ausreichend offen 

für eine streng wissenschaftli-

che (und damit nicht notwen-

dig am aktuellen Nutzen für 

die Umweltbewegung orien-

tierte) Bewertung von Fach-

fragen. Es ist zwar bequem 

und weithin üblich, Gutachter 

überwiegend danach auszusu-

chen, ob ein politisch passen-

des Gutachten zu erwarten ist. 

Wenn auch die Umweltbewe-

gung diese nicht nachhaltige 

Verfahrensweise praktiziert, 

halte ich das für bedenklich, 

denn Unterordnung von wis-

senschaftlichen Fakten unter 

politische Anforderungen führt 

langfristig zwangsläufig zu 

Fehlentwicklungen. Das weiß 

ich aus eigener Erfahrung mit 

Jülicher Kugelhaufenreakto-

ren, einem allerdings viel 

drastischeren Fall: Leitende 

Kugelhaufen-HTR-Befürworter 

versuchten (häufig erfolg-

reich) zu erzwingen, dass 

Wissenschaft in ihrem Sinne 

zurechtgebogen wurde – und 

scheiterten dennoch unter 

immensen Kosten für die All-

gemeinheit. 
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Die Uranbergbau-Altlasten aus 

der früheren DDR sind das 

Resultat einer über 40 Jahre 

andauernden Periode des Kal-

ten Krieges in Europa bzw. 

der Welt. Dieser überaus un-

ökonomische und ungesunde 

Bergbau hinterließ starke 

Umwelt-Devastationen und 

weiträumige Devitalisierun-

gen in der Landschaft und 

diente einzig der Sicherung 

eines atomaren Gleichgewich-

tes zwischen den politischen 

und militärischen Blöcken je-

ner Zeit. Inzwischen erhielten 

die 1990 noch als Betriebsflä-

chen registrierten Areale ein 

völlig neues Gesicht mit weit-

gehender Gesundung zumin-

dest der Umwelt- und Land-

schaftsbestandteile. Vorher nach 

DDR-Standard stillgelegte, mit-

unter teilverwahrte radioaktive 

Standorte (darunter Schlamm-

becken, Halden, Stollen und 

sonstigen Objekte) holte sich 

dagegen meist die Natur zu-

rück. Die massenhaften diffu-

sen radioaktiven und/oder to-

xischen Ausdünstungen in 

Luft und Wasser verblieben 

jedoch auf Dauer. Im Strah-

lentelex 732-733 [1] wurde 

dargelegt, dass die Bundesre-

gierung mit der Schaffung des 

Wismut-Gesetzes 1991 und 

der nachfolgenden Strahlen-

schutzgesetzgebung die ei-

gentliche Verantwortung für 

diese ungleiche Entwicklung 

der radioaktiven Hinterlassen-

schaften aus dem DDR-
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licher Umweltkreis Ronneburg, 

franklange44@web.de  

Uranbergbau zu tragen hat, 

und dass die Landesregierun-

gen sich weidlich dahinter 

verstecken können. Für die in 

Länderhoheit übergegangene 

Zuständigkeit für alle nicht in 

den Genuss einer Sanierung 

gekommenen Uranbergbau-

Altstandorte gibt es keine ein-

deutigen und geeigneten ge-

setzlichen Anforderungen.  

Unabhängig davon, ob die 

ehemaligen Uranbergbauarea-

le nun Altstandorte oder Wis-

mut-Eigentumsstandorte sind, 

gilt: Auf Grund der Analogie 

des Gefährdungspotentials 

müssten nun die Länder be-

reits seit über 15 Jahren das 

Heft des Handelns in die Hand 

nehmen. Die Folgen der defi-

zitären Vorgaben führten in 

jedem Bundesland zu unter-

schiedlichen Umgang mit den 

Uranaltlasten. Nachfolgende 

Ausführungen konzentrieren 

sich auf einen Vergleich zwi-

schen den Freistaaten Thürin-

gen und Sachsen. 

Statistische Verteilung 
der Uran-Altlasten 

Das Altlastenkataster enthält 

tausende Objekte des ehema-

ligen DDR-Uranbergbaus. Ei-

ne Vorauswahl stellte radioak-

tive relevante Objekte in der 

sogenannten  Kategorie „B“ 

zusammen. Die Datenbank 

des Katasters (A.LAS.KA) er-

fasste so 820 Standorte, über 

die nun zuständige Länderbe-

hörden in Richtung Sanie-

rungsmaßnahme oder Nut-

zungsbeschränkung entschei-

den sollten. Hinter der Anzahl 

820 verbergen sich eine Ge-

samtfläche von 2.120 Hektar 

und ein Raumvolumen von 

221 Millionen Kubikmetern 

(m3). Die Aufteilung je Bun-

desland enthält Abbildung 1. 

Der statistische Überblick 

lässt interessante Schlussfol-

gerungen zu. Das Altlastenka-

taster stuft von 3.810 näher 

betrachteten Objekten im Ver-

gleich Sachsen – Thüringen 

592 bzw. 32 mit radioaktiv 

begründetem Handlungsbedarf 

der Kategorie „B“ ein. Der 

Bewertungsalgorithmus2 

schließt allerdings Altlast-

standorte, deren bisherige (be-

grenzte) Untersuchung diese 

Relevanz verfehlte, nicht au-

tomatisch aus. Die Länder 

selbst sind aufgefordert, hier 

weitere Klarheit zu schaffen. 

In Sachsen schätzt man den 

notwendigen Aufklärungsbe-

darf auf rund 1.500 [2] und in 

Thüringen auf 83 [3] Objekte, 

was dort den geringsten Auf-

wand erwarten lässt. Abbil-
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dung 1 relativiert diese Fest-

stellung dahingehend, dass 

durchaus eine flächenmäßige 

Brisanz und erst recht eine 

massenmäßige Dominanz vor-

liegt. Die weitgehenden tech-

nologischen Übereinstimmun-

gen des ehemaligen Uran-

bergbaus in beiden Bundes-

ländern führen zu vergleichba-

ren Notwendigkeiten und Lö-

sungen an den jeweiligen Ein-

zelstandorten.  

Prioritätenvergleich 
Sachsen – Thüringen 

In beiden Ländern besteht 

keine gesetzliche Notwendig-

keit, die vorhandenen Uranalt-

standorte einer Sanierung zu 

unterziehen. Trotzdem entwi-

ckelte sich eine unterschiedli-

che Vorgehensweise, wobei 

die Ergebnisse überraschend 

diametral ausfallen.  

Sachsen:  Von ehemals er-

fassten 1.900 ober- und unter-

irdischen Objekten der Alt-

standorte sind rund 1.500 wei-

tergehend überprüfungswür-

dig; rund 1400 unterirdische 

und ca. 100 übertägige Objek-

te. Die Bewertungen in den 

offiziellen Berichten erfolgt 

seit Jahren unter der Prämisse, 

eine möglichst gleichwertige 

Behandlung aller Uranberg-

 

 
Abbildung 1: prozentuale Verteilung radiologisch relevanter 
Uran-Altstandorte nach Anzahl, Fläche und Volumen 

Uranbergbau – Atommüll  
 

Uranaltlasten in Sachsen und 
Thüringen 
– mehr als ein Kosten-Vergleich 
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